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     Internatsordnung        
 
 

Präambel 
 

Dort, wo viele junge Menschen zusammenleben, muss es Regeln und Normen geben, die 
ein geordnetes Miteinander ermöglichen. Grundlage für das Leben im Internat sind u. a. 
die Thüringer Verwaltungsvorschrift des Thüringer Kultusministeriums „Nutzung von Inter-
naten und Wohnheimen und Gebühren für Unterkunft und Verpflegung“ in der jeweils gül-
tigen Fassung, die Bestimmungen zum Kinder- und Jugendschutz, zum vorbeugenden 
Brandschutz und zur Unfallverhütung. 
Das Zusammenleben in der Internatsgemeinschaft ist durch achtungsvolles und kamerad-
schaftliches Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme geprägt.  
 

 
 

§ 1 Das Internat 
 
(1) Das Internat des Staatlichen Spezialgymnasiums für Sprachen „Salzmannschule“ 

Schnepfenthal ist eine Einrichtung in Trägerschaft des Freistaates Thüringen und 
wird betrieben durch die Internate im Landkreis Gotha GmbH, folgend „ILG“ ge-
nannt. 

 
(2) Das Internatsgelände umfasst im Bereich der Internatshäuser alle eingezäunten 

Flächen, ausschließlich der Streuobstwiese. In Richtung Schule wird das Internats-
gelände begrenzt durch den zwischen Schul- und Internatsgebäuden verlaufenden 
Weg. 

 
 
§ 2 Unterbringung der Schüler 
 
(1) Die Zuweisung eines Internatsbettes erfolgt durch die Internatsleitung. Das Erzie-

herteam behält sich vor, Änderungen in der Zimmerbelegung aus pädagogischen 
oder organisatorischen Gründen vorzunehmen. Ein Anspruch auf ein bestimmtes 
Zimmer besteht nicht.  

  
(2) Die im Einvernehmen mit den Pädagogen vorgenommene Zimmerbelegung darf 

von den Kindern oder Eltern nicht eigenmächtig geändert werden.  
 
 
§ 3 Erzieher und weitere Mitarbeiter 
 
(1) Die Erzieher und weiteren Mitarbeiter der ILG haben innerhalb ihres Verantwor-

tungsbereiches darauf zu achten, dass die Internatsordnung eingehalten und 
durchgesetzt wird.  

 
(2) Den Anweisungen der Erzieher und der weiteren Mitarbeiter der ILG hat jeder 

Schüler unbedingt Folge zu leisten. 
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§ 4 Schüler vom Dienst 
 
(1) Der Schüler vom Dienst ist ein vom Erzieher zeitlich befristet mit bestimmten Auf-

gaben ausgestatteter Schüler.  
 
(2) Der Schüler vom Dienst wird vom Erzieher in jeder Klassenstufe benannt.  
 
(3) Die vom Schüler vom Dienst wahrzunehmenden Aufgaben sind abhängig von Alter 

und Entwicklungsstand des Schülers. Aufgaben können u. a. sein:  
- Durchsetzung der Internatsordnung, 
- Informationspflicht gegenüber dem pädagogischen Personal bei Verstößen ge-

gen die Internatsordnung, 
- Führung des Ausgangs- und Besucherbuches. 

 
 
§ 5 Tagesablauf 
 
(1) Im Allgemeinen gelten folgende Rahmenzeiten: 

 
06:30-07:30 Uhr:  Wecken, Morgenhygiene, Herstellen der Zimmerordnung, Früh-

stück 
07:30-07:50 Uhr Vorbereitung auf den Unterricht 
07:55-15:50 Uhr Schule 
15:55-18:00 Uhr Studierzeit, Arbeitsgemeinschaften, Freizeit 
18:00-19:00 Uhr Abendessen 
ab 19:00 Uhr  Freizeit bis zur jeweiligen Nachtruhe 

 
 Am Sonntag gelten folgende Zeiten: 
 
 08:00-10:00 Uhr Wecken, Morgenhygiene, Herstellen der Zimmerordnung, Früh-

stück 
 10:00-12:00 Uhr individuelle Freizeit, Gruppenangebote 
 12:00-13:00 Uhr Mittagessen 
 13:00-18:00 Uhr individuelle Freizeit, Gruppenangebote 
 18:00-19:00 Uhr Abendessen 
 ab 19:00 Uhr  Freizeit bis zur Nachtruhe 
 
(2) Für jede Klassenstufe gelten spezifische Tagesablaufzeiten, die als Anlage beige-

fügt sind. Abweichungen sind möglich. Diese werden in den Internatshäusern durch 
Aushang bekannt gegeben. 

 
 
§ 6 Wecken, Morgenhygiene, Herstellen der Zimmerordnung 
 

Die Schüler der Klassenstufen 5-7 werden geweckt. Die Jugendlichen ab der Klas-
senstufe 8 stehen selbständig auf. Hier erfolgt eine Kontrolle durch den Dienst ha-
benden Erzieher. Nach dem Wecken stehen alle Schülerinnen und Schüler auf, 
waschen sich, ordnen die Betten und stellen die allgemeine Zimmerordnung her. 
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§ 7 Verpflegung 
 
(1) Die Essenversorgung erfolgt in Form einer Vollverpflegung über das Internat. Aus 

Gründen einer gesunden Ernährung und Entwicklung unserer Schüler ist die Teil-
nahme an dieser Verpflegung, auch an den Wochenenden, verpflichtend. 

 
(2) Die Klassenstufen 5 bis 7 nehmen das Frühstück und das Abendessen in den 

Speiseräumen ihres jeweiligen Gruppenhauses ein. Das Mittagessen sowie Vesper 
erfolgt in der Schulmensa. Für die Klassenstufen 8 bis 12 erfolgt die Vollverpfle-
gung über die Schulmensa. 

 
(3) Die Ausgabeküchen dürfen nur in Absprache mit dem Erzieher und dem Küchen-

personal betreten und genutzt werden. Es ist nicht gestattet Geschirr aus dem 
Speiseraum mitzunehmen. Die Mahlzeiten im Internat nehmen die Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 7 gemeinsam und mit Besteck ein. 

 
(4) Die Einnahme von Mahlzeiten auf den Zimmern und die Aufbewahrung von ver-

derblichen Lebensmitteln in den Zimmern sowie im Gruppenbereich sind untersagt.  
 
(5) Festlegungen zur Nutzung der Etagenküchen (Teeküchen) in den Klassenstufen 8 

bis 12 sind in den jeweiligen Häusern gesondert geregelt. 
 
 
§ 8 Studierzeit 
 
(1) Nach dem Unterricht erfolgt die verbindliche Teilnahme an der Studierzeit.  
 
(2) In der Klassenstufe 5 und im ersten Halbjahr der Klassenstufe 6 wird die Studierzeit 

im Klassenverband in der Schule absolviert.  
 
(3) Ab dem zweiten Halbjahr der Klassenstufe 6 besteht die Möglichkeit für die Schüler 

am Konsultationssystem der Schule teilzunehmen. Durch die Eintragung in eine 
Konsultationsliste zeigt der Schüler an, ob er die Studierzeit im Internat oder in der 
Schule absolviert. Die Eintragung muss am Vorabend vorgenommen werden. Sollte 
die Eintragung einmal vergessen werden, wird die Studierzeit in jedem Fall in der 
Schule absolviert. Der Erzieher informiert das Sekretariat der Schule darüber.  

 
 
§ 9 Freizeit 
 
(1) Die Erzieher organisieren Gemeinschaftsveranstaltungen auf Gruppenebene bzw. 

Arbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit der Schule. Außerdem besteht die 
Möglichkeit individuellen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. 

 
(2) Verlässt ein Schüler das Internatsgebäude, so hat er sich beim Erzieher persönlich 

abzumelden und ins Ausgangsbuch einzutragen. Bei Rückkehr hat sich der Schüler 
persönlich beim Erzieher anzumelden und ins Ausgangsbuch auszutragen. 

 
(3) Die Benutzung von Fahrrädern und jeglicher Art von Sportgeräten, auf denen man 

sich rollend fortbewegen kann, ist im Internat nur mit entsprechender Schutzklei-
dung gestattet.  
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(4) Mitbringen und Gebrauch gefährlicher Sport- und Spielgeräte, wie z. B. Soft-Air-

Waffen usw. sind im Internat nicht gestattet.   
 
(5) Schülern ab Klassenstufe 7 ist es möglich den Beachvolleyballplatz, die Tischten-

nisplatten sowie das angrenzende Schulgelände ohne Begleitung eines Erziehers 
zu nutzen. Das Schulgelände mit Ausnahme der Streuobstwiese darf unter Aufsicht 
eines Erziehers auch im Freizeitbereich von allen Schülern genutzt werden. Die 
Nutzung der Turnhalle und der Kleinsportanlage erfolgt im Rahmen der jeweilig gül-
tigen Nutzungsordnungen. 

 
 
§ 10 Ausgang, Freizeit außerhalb des Internatsgeländes 
 
(1) Ausgang kann ab Klassenstufe 6 gewährt werden. Voraussetzung für die Gewäh-

rung von Ausgang ist das Vorliegen einer schriftlichen Ausgangsgenehmigung der 
Personensorgeberechtigten im Internat und die Erledigung der täglichen Pflichten 
durch den Schüler. 

 
(2) Ausgang kann nur vom Erzieher gewährt werden. Nach Eintragung im Ausgangs-

buch unter Angabe des Zielortes und der persönlichen Abmeldung beim Erzieher ist 
Ausgang möglich. Schüler, die sich im Ausgang befinden, müssen jederzeit über 
ein Handy, dessen Rufnummer dem Erzieher bekannt zu geben ist, erreichbar sein.  

 
(3) Der Ausgang am Sonntag wird individuell mit dem Erzieher abgestimmt und richtet 

sich nach den entsprechenden Wochenendplanungen der einzelnen Gruppen. 
 
(4) Die Schüler der 6. Klassen dürfen nur in Kleingruppen von mindestens drei, Schüler 

der Klassenstufen 7 und 8 nur in Gruppen von mindestens zwei Schülern das Inter-
natsgelände verlassen. Der erste Ausgang für Schüler der Klassenstufe 6 findet in 
Begleitung eines Erziehers statt. 

 
(5) Zielorte für den Ausgang sind Waltershausen, ab Klassenstufe 8 auch Friedrichroda 

und Gotha.  
 
(6) Das Mitfahren in Kraftfahrzeugen ist für Minderjährige generell verboten. Eine Aus-

nahmegenehmigung kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen Per-
sonensorgeberechtigten des minderjährigen Schülers und der Internatsleitung er-
teilt werden. Die Mitfahrgenehmigung muss dem Dienst habenden Erzieher schrift-
lich vorliegen.   

 
(7) Sollte der Aufenthaltsort eines Internatsbewohners dem Erzieher nicht bekannt sein 

und ist dieser auch nicht auffindbar, wird durch den Erzieher vom Dienst, wenn 
möglich in Absprache mit der Internatsleitung und den Personensorgeberechtigten, 
die Polizei informiert. Kosten, die ein eventueller Polizeieinsatz zur Folge haben 
könnte, sind von den Personensorgeberechtigten zu tragen.   

 
(8) Schüler, die aus dem Ausgang im Internat ankommen, haben sich persönlich bei ih-

rem Gruppenerzieher anzumelden und aus dem Ausgangsbuch auszutragen. Schü-
ler, die nach 21:00 Uhr im Internat ankommen, melden sich zuvor über die Ein-
gangstorklingel beim Erzieher im Haus VIII an.  
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(9) Ausgangszeiten  
 
 Montag bis Freitag Samstag Sonntag 
Klassenstufe 6  1 x pro Woche von 16:00 

bis 18:00 Uhr 
 16:00 bis 18:00 

Uhr 
13:00 bis 18:00 
Uhr 

Klassenstufe 7  16:00 bis 18:00 Uhr 
 19: 00 Uhr bis 20:00 Uhr 

(nach Einzelfallentschei-
dung) 

 14:00 bis 18:30 
Uhr 

13:00 bis 20:00 
Uhr 

Klassenstufe 8  16:00 bis 18:30 Uhr 
 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

 14:00 bis 20:30 
Uhr 

13:00 bis 20:00 
Uhr 

Klassenstufe 9  16:00 bis 21:00 Uhr  bis 21:00 Uhr 13:00 bis 21:00 
Uhr 

Klassenstufe 10  16:00 bis 21:30 Uhr  bis 22:00 Uhr 13:00 bis 21:30 
Uhr 

Klassenstufe 11  16:00 bis 22:00 Uhr  bis 22:30 Uhr bis 22.00 Uhr 
Klassenstufe 12  16:00 bis 22:30 Uhr  bis 23:30 Uhr bis 22:30 Uhr 
 
 
§ 11 Geländeruhe 
 

Geländeruhe ist für alle Internatsbewohner 20:30 Uhr. Das heißt, dass Schüler obe-
rer Klassenstufen die Nachtruhe der jüngeren Schüler nicht stören dürfen. 

 
 
§ 12 Nachtruhe 
 
(1) 30 Minuten vor Beginn der Nachtruhe ist jeder Schüler in seinem Zimmer und berei-

tet sich auf die Nachtruhe vor. Jeder Schüler schläft in seinem Bett.  
 
(2) Mit Beginn der Nachtruhe sind alle elektronischen Geräte (auch Lampen), mit Aus-

nahme von Uhren, auszuschalten. 
 
(3) Beginn der Nachtruhe  
 
 Sonntag bis Freitag Samstag 
Klassenstufe 5 
(1. Schulhalbj.) 

20:00 Uhr 21:00 Uhr 

Klassenstufe 5 
(2. Schulhalbj.) 

20:30 Uhr 21:00 Uhr 

Klassenstufe 6 21:00 Uhr 22:00 Uhr 
Klassenstufe 7 21:30 Uhr 22:30 Uhr 
Klassenstufe 8 21:30 Uhr 22:30 Uhr 
Klassenstufe 9 22:00 Uhr 23:00 Uhr 
Klassenstufe 10 22:00 Uhr 23:00 Uhr 
Klassenstufe 11 22:30 Uhr 23:30 Uhr 
Klassenstufe 12 23:00 Uhr 24:00 Uhr 
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§ 13 An- und Abreise 
 
(1) Die Anreise ins Internat erfolgt sonntags in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr, ab 

Klassenstufe 8 bis 21:00 Uhr.  
 
(2) Sollte wegen Krankheit oder anderer außergewöhnlicher Gründe eine Anreise nicht 

möglich sein, ist dies am Anreisesonntag dem Dienst habenden Erzieher mitzutei-
len.  

 
(3) Wenn in Ausnahmefällen eine Anreise erst am Montag gewünscht wird (Ankunft bis 

spätestens 07:00 Uhr), so ist dies bereits bei der Abholung in der Vorwoche dem 
Erzieher mitzuteilen und in die Abreiseliste einzutragen.  

 
(4) Aus Gründen der Umsetzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht erfolgt die Abho-

lung der Schülerinnen und Schüler am Abreisetag immer vom Internat und nicht 
von der Schule.   

 
§ 14 Besuche 
 
(1) Besucher sind alle Personen, die nicht in dem jeweiligen Gruppenhaus wohnen.  
 
(2) Außerhalb der An- und Abreisezeiten melden sich Besucher beim Gruppenerzieher 

an und tragen sich mit Ausnahme der Eltern ins Besucherbuch ein. Sollte ein Haus 
zeitweise von keinem Erzieher besetzt sein, erfolgt die Anmeldung beim verantwort-
lichen Erzieher vom Dienst.  

 
(3) Besuche sind bis 21:00 Uhr, in der Regel in den Gemeinschaftsräumen, bei Ge-

nehmigung des Dienst habenden Erziehers und dem Einverständnis der Mitbewoh-
ner aber auch bis 20:00 Uhr in den Zimmern möglich.  

 
(4) Die Beendigung des Besuches muss dem Erzieher angezeigt werden. Es erfolgt 

der Austrag aus dem Besucherbuch.  
 
(5) Der Erzieher hat das Recht im begründeten Fall Besuche jederzeit und überall zu 

beenden. Dies gilt auch für Besuche im Schul- und Internatsgelände.  
 
(6) Während der Studierzeit, zu Mahlzeiten und Gruppenveranstaltungen sind keine 

Besuche erwünscht.  
 
 
§ 15 Trägermedien, Mobiltelefone 
 
(1) Im Einklang mit dem Jugendschutz- und dem Urheberrechtsgesetz sind im Internat 

nur originale Bild- und Tonträger gestattet, die für das jeweilige Alter zugelassen 
sind.  

 
(2) Für jegliche Inhalte auf Mobiltelefonen, Computer oder sonstigen Bild- und Tonträ-

gern liegt die Erstverantwortung bei den Personensorgeberechtigten.  
 



Internatsordnung – (Beschluss der Schulkonferenz vom 09.06.2010)               Seite 7 von 12 

 
 

(3) Das Verwenden von jugendgefährdenden Medien aller Art, insbesondere solchen 
mit menschenverachtenden, pornographischen oder rassistischen Inhalten, ist im 
Internat verboten.  

 
(4) Erzieher dürfen stichprobenartige Kontrollen im Beisein des Schülers auf unzuläs-

sige Inhalte durchführen. Geräte mit unzulässigen Inhalten und jugendgefährdende 
Bild- und Tonträger werden vom Erzieher einbehalten und den Personensorgebe-
rechtigten übergeben.  

 
(5) Die Veröffentlichung von Aufnahmen von Personen in Bild und Ton, auch mit Mobil-

telefonen, sind nur mit Einverständnis der Person und bei Minderjährigen nur mit 
Einverständnis der Personensorgeberechtigten erlaubt.  

 
(6) Auf Antrag und nach Unterzeichung der Computernutzungsordnung des Internates 

durch die Personensorgeberechtigten kann ab Klassenstufe 7 die Nutzung eines 
privaten Computers gestattet werden. Das Internet darf erst in der Klassenstufe 8 
und mit Erreichen des 14. Lebensjahres von einem privaten Computer genutzt wer-
den. Hierbei darf nur der durch das Internat bereitgestellte Internet-Netzwerkzugang 
genutzt werden. Private W-LAN-Zugänge oder mobile Internetzugänge über UMTS, 
HSDPA oder ähnliche Technologien sind verboten. Im Übrigen gilt für jegliche 
Computernutzung im Internat die jeweils aktuelle Computernutzungsordnung. 

 
(7) In den Klassenstufen 5 und 6 werden Nutzungszeiten für Spielkonsolen im Tages-

ablauf durch die Erzieher festgelegt. 
 
(8) Während der Mahlzeiten, den Arbeitsgemeinschaften und der Nachtruhe sind Mo-

biltelefone auszuschalten. 
 
 
§ 16 Umgang mit Alkohol, Drogen, Nikotin 
 
(1) Im Internatsbereich besteht Rauchverbot.  
 
(2) Besitz, Konsum und Weitergabe von Alkohol und Betäubungsmitteln im Sinne der 

§§ 1 Abs. 1 und 2 Betäubungsmittelgesetz sind im gesamten Internats- und Schul-
gelände verboten. Im Verdachtsfall ist der Erzieher zur Sicherstellung berechtigt. 
Darüber hinaus informiert er die Personensorgeberechtigten. Könnte es sich um 
Betäubungsmittel im Sinne des §§ 1 Abs. 1 und 2 Betäubungsmittelgesetzes han-
deln, informiert die Internatsleitung neben den Personensorgeberechtigten auch die 
zuständigen Behörden. 

 
(3) Volljährige Schüler haben ihre im Internat gelagerten Tabakwaren durch Einschluss 

im Wertfach unzugänglich für minderjährige Schüler aufzubewahren. 
 
(4) Für Oberstufenschüler ist, soweit sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, der Ge-

nuss von alkoholischen Getränken (nach § 9 JuSchG: Bier, Sekt, Wein) in geringen 
Mengen im Ausgang erlaubt. Hochprozentige Spirituosen sind grundsätzlich verbo-
ten.  

 
(5) Der Genuss von Alkohol im Internat ist nur nach vorheriger Genehmigung der Inter-

natsleitung bei besonderen Veranstaltungen erlaubt. 
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§ 17 Gefährliche Gegenstände, Waffen 
 
(1) Besitz, Verwendung und Weitergabe von Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Waffen-

gesetz und gefährlichen Gegenständen aller Art, z. B. Schuss-, Schleuder-, Wurf-, 
Schlag-, Hieb- und Stichwaffen sowie Sportwaffen und Soft-Air-Waffen, sind im ge-
samten Schul- und Internatsgelände verboten. 

 
(2) Besitz, Verwendung und Weitergabe von giftigen, gesundheitsschädlichen, feuerge-

fährlichen oder explosiven Stoffen und Gegenständen wie z. B. Säuren, Benzin, 
Feuerwerkskörpern sind untersagt, ebenso der Umgang mit Feuer und offenem 
Licht, z. B. Kerzen. 

 
(3) Bei Verstoß gegen (1) und (2) ist der Erzieher berechtigt, den gefährlichen Gegens-

tand bzw. die Waffe einzuziehen. Die Internatsleitung informiert die Personensor-
geberechtigten und ggf. auch die zuständigen Behörden. 

 
 
§ 18 Elektrische Geräte 
 
(1) In den Internatszimmern ist das Betreiben elektrischer Geräte verboten.  
 
(2) Ausgenommen von den Verbot nach (1) sind CD- oder Stereoanlagen, Radios, Uh-

ren, Kaltlichtlampen, Haartrockner und Rasierapparate sowie private Computer ent-
sprechend den Festlegungen aus § 15.  

 
(3) Die Geräte werden von einer autorisierten Fachkraft regelmäßig geprüft und ge-

kennzeichnet. Für die amtliche Zulassung hat der Besitzer selbst zu sorgen, für den 
einwandfreien technischen Zustand ist der Eigentümer/Nutzer verantwortlich. Alle 
elektrischen Geräte müssen über das EU- Prüfsiegel verfügen. Defekte Geräte 
werden den Personensorgeberechtigten übergeben. 

 
 
§ 19 Tierhaltung 
 

Jegliche Tierhaltung ist im Internat untersagt. 
 
 
§ 20 Kraftfahrzeuge, Fahrräder 
 
(1) Für Kraftfahrzeuge, die von Schülerinnen und Schülern zur An- und Abreise genutzt 

werden besteht keinerlei Parkmöglichkeit auf dem Internatsgelände bzw. auf dem 
Personalparkplatz vor Schule und Internat. Diese Kraftfahrzeuge müssen auf öffent-
lichen Parkflächen abgestellt werden.  

 
(2) Die private Benutzung von Fahrrädern ist ab dem 16. Lebensjahr oder mit dem Er-

reichen der Klassenstufe 11 gestattet. 
 
(3) Die ILG übernimmt keine Haftung für Schäden an privaten Kraftfahrzeugen oder 

Fahrrädern.  
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§ 21 Erkrankungen, gesundheitliche Betreuung 
 
(1) Schüler, die sich gesundheitlich beeinträchtigt fühlen, melden dies umgehend dem 

Erzieher. 
 
(2) Schulunfähige Schüler werden im Internat nicht betreut. Dies trifft auch zu auf Fälle, 

in denen die erforderliche Medikamentengabe durch das Internat nicht sicherge-
stellt werden kann. In solchen Fällen vereinbaren die Erzieher mit den Personen-
sorgeberechtigten die umgehende Abholung des Kindes. 

 
(3) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, jede Erkrankung ihres Kindes dem 

Internat mitzuteilen. Im Fall einer übertragbaren Krankheit bedarf die Wiederauf-
nahme im Internat eines ärztlichen Attestes. Bei bekannt werden von meldepflichti-
gen Erkrankungen ist das Internat innerhalb von 12 Stunden nach dem Arztbesuch 
zu informieren, damit geeignete Maßnahmen erfolgen können.  

 
(4) Bei ärztlich festgestellter Schulunfähigkeit (siehe (2)) bleibt es Schul- und Internats-

leitung vorbehalten, bei ausbleibender Übereinkunft mit den Personensorgeberech-
tigten eine geeignete Möglichkeit der Heimreise zu organisieren. Die Kosten hierfür 
sind von dem Schüler oder den Personensorgeberechtigten zu tragen oder zu er-
setzen. Um eine Kindeswohlgefährdung auszuschließen, wird ein solches Vor-
kommnis immer im Einzelfall geprüft und gegebenenfalls mit dem zuständigen Ju-
gendamt abgeklärt.  

 
(5) Um Unfälle und Missbrauch zu vermeiden, darf innerhalb des Internates keine ei-

genständige Einnahme oder Weitergabe von Medikamenten durch Minderjährige 
erfolgen. Medikamente werden für Schüler, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, beim Erzieher verwahrt. Die Medikamenteneinnahme erfolgt nur in 
Absprache mit den Erziehern und nach ärztlicher Anweisung. 

 
(6) Die gesundheitliche Grundversorgung des Schülers erfolgt in enger Abstimmung 

mit den Personensorgeberechtigten und beschränkt sich in der Regel auf eine ärzt-
liche Not- bzw. Erstversorgung. 

 
 
§ 22 Verhalten 
 
(1) Höflichkeit und gegenseitiger Respekt sind Grundlagen des Umgangs miteinander. 
 
(2) Alle Schüler achten auf Ordnung, Sauberkeit im Haus und im persönlichen Wohn-

bereich. Mit persönlichem und gemeinschaftlichem Eigentum wird pfleglich umge-
gangen. Schäden sind unverzüglich dem Erzieher zu melden.  

 
(3) Im Gruppenhaus werden Hausschuhe getragen.  
 
(4) Die Durchführung von politischen Veranstaltungen und Versammlungen aller Art 

sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung von der Schul- und Internatsleitung mög-
lich. 
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(5) Das Verlassen des Schul- und Internatsgeländes ist nur im Rahmen der Ausgangs-
regelung (§ 10) gestattet. 

 
(6) Das Betreten anderer Gruppenbereiche und Zimmer ist in Abwesenheit der Bewoh-

ner untersagt.  
 
(7) Für Sauberkeit und Ordnung innerhalb der Zimmer sind die Bewohner selbst ver-

antwortlich. Einen Tag vor der Abreise werden die Zimmer von den Schülern ge-
saugt oder gekehrt und alle beweglichen Gegenstände hochgestellt, um die Vor-
aussetzungen für die reibungslose Grundreinigung durch das Hauspersonal zu 
schaffen. Erfolgt keine ausreichende Vorbereitung durch die Schüler, werden diese 
mit der eigenständigen Reinigung bei der Abreise bzw. in Ausnahme bei der Anrei-
se beauftragt. 

 
(8) Für die Sicherheit im Zimmer ist jeder Schüler selbst verantwortlich. Wenn sich die 

Schüler in ihrem Zimmer aufhalten, dürfen sie sich nicht einschließen, es sei denn, 
sie gehen ihrer persönlichen Hygiene nach. Beim Verlassen des Hauses sind die 
Zimmer stets abzuschließen. Die Schlüssel werden für diese Zeit am Schlüsselbrett 
deponiert. Jeder Schüler erhält einen eigenen Zimmerschlüssel. Die Schlüssel sind 
mit einem Namenschild bzw. Schlüsselanhänger zu kennzeichnen. Verlorene 
Schlüssel müssen kostenpflichtig ersetzt werden.  

 
(9) Wäsche waschen und trocknen, ist in den Internatszimmern nicht gestattet. Hei-

zungen und Lüftungsgitter dürfen nicht durch Wäsche oder andere Gegenstände 
abgedeckt werden. 

 
(10) Das Anbringen von Aufklebern, Postern, etc. sowie das Umstellen oder Mitbringen 

von Möbeln ist nur nach vorheriger Zustimmung durch die Internatsleitung erlaubt. 
 
(11) Die Benutzung der Fluchttreppe und des Notausgangs ist ausschließlich in Notsitu-

ationen und Katastrophenfällen sowie bei Feueralarm gestattet. 
 
 
§ 23 Haftung 
 
 Private Wertgegenstände und Bargeld sollen durch die Schüler in ihrem Schließ-

fach eingeschlossen werden. Die ILG übernimmt bei Verlust und Beschädigung 
keinerlei Haftung. Dies gilt auch für mitgebrachte Fahrräder. 

 
 
§ 24 Kontrollen 
 
 Im Interesse der Sicherheit aller Bewohner und ihres Eigentums darf das pädagogi-

sche Personal im Verdachtsfall Kontrollen (Zimmer-, Taschen- u. Schrankkontrol-
len) im Beisein des Schülers durchführen.  
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§ 25 Sanktionen 
 
(1) Bei Verstößen gegen die Internatsordnung können insbesondere folgende Maß-

nahmen durch den Erzieher getroffen werden: 
- das Gespräch mit dem Schüler,  
- die formlose Missbilligung des Fehlverhaltens, 
- befristetes Ausgangsverbot bei Ausgangsüberschreitung,  
- die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind dem Schüler sein Fehlverhal-

ten erkennen zu lassen. 
 
(2) Bei mehrmaligen Verstößen gegen § 15 ist der Erzieher berechtigt, Mobiltelefone 

und/oder andere Trägermedien zeitlich befristet einzubehalten oder den Personen-
sorgeberechtigten zu übergeben. 

 
(3) Zeigen die Maßnahmen nach (1) oder (2) keinen Erfolg, werden die Personensor-

geberechtigten durch die Internatsleitung schriftlich informiert und der Schulleiter in 
Kenntnis gesetzt.  

 
(4) Bei schweren oder häufigen Pflichtverletzungen werden Maßnahmen durch den 

Schulleiter in Abstimmung mit der Internatsleitung ergriffen. Dazu gehören insbe-
sondere: 
- die Abmahnung mit Ausschlussandrohung im Wiederholungsfall, 
- das Heranziehen zu Arbeiten und gemeinnützigen Tätigkeiten auf Zeit. 

 
(5) Durch den Schulleiter kann das Nutzungsverhältnis nach Anhörung einseitig been-

det werden, wenn der Bewohner in einem schweren Fall oder wiederholt gegen die 
Internatsordnung verstoßen hat oder ein Rückstand von mindestens zwei fälligen 
Teilgebühren entstanden ist. Gleiches gilt, wenn der Beitragsschuldner trotz Mah-
nung in mindestens drei Fällen im Schuljahr mit einer fälligen Teilgebühr in Rück-
stand gerät. 

 
(6) Ein schwerer Fall im Sinne (4) und (5) liegt insbesondere bei Verstoß gegen §§ 16, 

17 sowie bei Beschädigungen oder Zerstörungen fremden Eigentums, Diebstahl in-
nerhalb des Internatsgeländes, schwerer oder gefährlicher Körperverletzungen vor.  

 
(7) Der Schulleiter ist in Absprache mit der Internatsleitung berechtigt einen Schüler 

zeitlich begrenzt, jedoch nicht länger als sechs Tage des Internates zu verweisen, 
wenn der Verbleib des Schülers den Internatsfrieden so beeinträchtigen würde, 
dass ein geordnetes Internatsleben nicht mehr gewährleistet werden kann. In die-
sem besonderen Falle haben die Personensorgeberechtigten den Schüler ohne 
schuldhafte Verzögerung abzuholen. 

 
 
§ 26 Sonstige Bestimmungen 
 
(1) Über Änderung der Internatsordnung kann nur die Schulkonferenz entscheiden. 
 
(2) Die in dieser Internatsordnung verwendeten männlichen Personenbezeichnungen 

gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
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(3) Sollte eine Bestimmung dieser Internatsordnung ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt dadurch die Rechtswirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dieser Internatsordnung unberührt. An die Stelle der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführba-
re Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommen. Dies gilt ebenso im Fall einer Regelungslücke. 

 
(4) Diese Internatsordnung wurde von der Schulkonferenz am 09.06.2010 beschlos-

sen, tritt am 08.08.2010 in Kraft und ersetzt die Internatsordnung vom 15.09.2009. 
 
 
 
 
 
Dirk Schmidt 
Schulleiter 
Staatliches Spezialgymnasium für Spra-
chen „Salzmannschule“ Schnepfenthal 

Sylvia Scherbe 
Stellvertretende Schulamtsleiterin 
i. V. Schulamtsleiter 
Staatliches Schulamt Bad Langensalza 

 
 
 
 

 

Heike Winkelmann 
Internatsleiterin 
Internate im Landkreis Gotha GmbH 

Nico Kleinert 
Geschäftsführer 
Internate im Landkreis Gotha GmbH 

 


